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SS. Samstag den 8. August

Aionnemcntspreis.
Bei allen Postbureaux
franco durch die ganze

Schweiz:
Halbjahr!: Fr. 2. kW.

Vierteljahr!, Fr. t.65.
In SolothurN bei

der Expedition:
Halbjährl. Fr. 2, 50.
Vierteljahr!. Fr. l.2d.

Schweizerische

Kirehen-Zeitung.
Herausgegeben von einer kntbolMen GeMMH

Einrückungsgcbiihr»

tv Cts. die Petitzeile
bei Wiederholung

7 Cts.

Erscheint jeden
S a m st a g

in acht oder zehn
Quartseiten.

Briefe U.Gelder franco

Linladnng
zu der in Bamberg abzuhaltenden
XIX. Generalversammlung aller katho-

tischen Vereine der deutschen Länder.

Am 3 l. August, t., 2. und 3. Sep-
tembcr d. I. wird in Bamberg die

XIX. Generalversammlung aller kalholi-
schen Vereine der deutschen Länder abge-

halten werden.

Galt es auch schon früher als beson-

derer Zweck dieser Versammlungen, die

Kräste der Katholiken Deutschlands zu

vereinigen, und durch ihre Vereinigung
das katholische Leben den vielfachen Ge-

sahren der Zeit gegenüber zu schütze»

und unter dem Segen der Kirche zu im-

mer schönerer Blüthe zu fördern, so ist

der bevorstehenden XIX. General-Ver-

sammlung diese Aufgabe unter Verhält-
nissen zugefallen, welche sie schwieriger

und doch zugleich unerläßlicher macheu,

als fie je für eine der vorausgegangenen

Generalversammlungen gewesen ist.

Wir erachten es für unnöthig, im Ein-

zelnen darzulegen, in welchem Grade und

Umfange seit den Tagen der vorjährigen

Generalversammlung in den deutschen

Ländern sich die Bedrängnisse und Ge-

sahren gemehrt haben, welchen die katho-

lische Kirche auf den wichtigsten Gebieten

ihres Lebens ausgesetzt ist; wir erachten

es eben so überflüssig, mit vielen Worten
die unabweisbare Nothwendigkeit darzu-

thun, den wachsenden Gefahren mit ver-
einter geistiger Kraft entgegenzutreten,

wenn von der Kirche große Nachtheile ab-

gewendet werden sollen. Es muß daher

als besonders wünschenswerth erscheinen,

daß auf der XIX. Generalversammlung
unter solch ernsten Verhältnissen Keiner

jener Männer fehle, welche, hervorragend

durch ihren Eifer für die Kirche Gottes,

durch Wissenschaft, Erfahrung und Ein-

ficht, auch besonders berufen sind, die aus

allen deutschen Ländern versammelten

Mitglieder katholischer Vereine durch ih-

re» Rath zu unterstützen, durch die Be-

geisterung ihres Wortes zur Ausdauer in

der Erfüllung ihrer übernommenen Ver-

einspflichten wie zur Ausdauer im ge-

meiusamen Kampfe für die geheiligten

Rechte der Kirche zu ermuthigen und zu

entflammen.

Das Comitä.

Oesfentlicher Appel an die

Protestanten.

Hr. Nationalrath Ramsperger
hat seine vortreffliche Rede über die Ju-
rassier-Frage den l4. d. im Rational-
rath mit folgender denkwürdiger Auffor-
derung an die Protestanten eröffnet:

„Die in Berathung liegende Angele-

geuheit hat neben der k o n st i t u t i o-

nellen Seite zugleich eine k o n fes sio-
nelle Seite. Ich hoffe daher ange-

legentlich, daß auch e i n Mitglied e v an-

gel is cher Konfession sich gedrungen se-

hen werde, für die katholischen Beschwerde-

sichrer das Wort zu ergreifen.

„Es ist immer ein peinliches Gefühl,
wenn in Fragen, welche eine konfessionelle

Beziehung haben, die Abstimmung die

konfessionelle Zugehörigkeit der Mitglieder
der Versammlung konstatirt. Es wäre

namentlich für eine konfessionelle Min-
d e r h e it ein wohlthuendes Gefühl, Mit-
glieder einer andern Konfession mit Muth
und Entschiedenheit der gfährdeten Rechte

der Minderheit sich annehmen zu sehen.

Nur dadurch kann eine Minderheit hoffen,

den angerufenen Schutz der Behörde zu

finden. Das Wort eines Konfessionsge-

nossen erscheint immer ein mehr oder

weniger einseitiges, und erwirbt sich schon

darum weniger und mühsamer ein geneig-

tes Gehör.

„Es sollte auch an und für sich etwas

Erhebendes darin gefunden werden, dem

Schwäckern zu Hülfe zu kommen.

„Es kaun und soll freilich Niemanden

zugemuthet werden, gegen seine Ueber-

zcugung irgend eine Sache zn verfechten.

Aber — wenn kein Mitglied der an-
dern Konfession sich entschließen kann, der

katholischen Iu r a s s i er (denn
der katholische Jura steht fast e i n m ü-

t h i g als Petent vor uns) sich anzuneh-

men, so ist die Pflicht der Konfessionsge-

nossen — wenn auch schwer und äutzer-

lich undankbar, doch innerlich um so grö-
ßer, mit dem Muthe und der Kraft der

Ueberzeugung für das verletzte Recht ein-

zustehen."

Unseres Wissens hat kein einziges
Mitglied protestantischer Konfession

auf diesen Appel im Nationalrath geant-

wortet!
Der Redner wiederholt diesen Appel

in seinem ausgezeichneten Volum mit sol-

gendem denkwürdigen Schlußsatz: „Als
Petenten stehen vor uns über zehntausend

Schweizerbürger, welche für die Beschu-

lung ihrer Kinder das Recht freien Un-

terrichts reklamire», — sie pentioniren

zum Schutze der Rechte ehrwürdiger

Frauen, die ihr Lebe» der Pflege der

Armen und Kranken und ganz besonders

auch der Erziehung der ans und ihnen

gleich lieben Jugend geweiht haben, —
sie petitivniren für die Erhaltung von

Lehrinstituten, welche bisher über ihre

ausgezeichnete Lehrthätigkeit nicht bloß den

Beifall ihrer kirchlichen Obern, sondern

das Lob und die volle Zufriedenheit der
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staatliche» A u f s i ch t s b e h ö r-

den stets und ohne Unterbrach eiuge-

ärndtet haben, — es petttioniren ganze

Gemeinden einstimmig, o h n e U n ter-
schied der politischen Gesinnung,

für ihre bewährten Erzieherinnen, denen

sie von jeher ihre Jugend mit dem unbe-

dingtesten Vertrauen übergeben haben, —

sie petitioniren an eine in ihrer Mehr-
heit evangelische Behörde, von der

sie in erster Linie ihr verfassungsmäßiges

Recht verlangen, von der sie aber auch

einen Akt konfessioneller Loyalität er-

warten, — sie petioniren an cine Be-

Horde, in deren Mitte schon so manches

schöne Wort edler Duldung gesprochen

worden. Wohlan! Geben wir, Tit.!
diesen Petenten einen werkihätigen
Beweis unserer eben so gerechten als

toleranten Gesinnung, indem wir ih-

rem Gesuche um Aushebung des Gesetzes

des Kantons Bern ck. ck. 5. März 1868

entsprechen."

Der in seiner großen Mehrheit pro te-

stantische Nationalrath beantwortete

diesen Appel durch — Abweisung
des katholischen Rekurses!!

Der Kirchendepartements - Vor-
steher nnd die Klosiersranen

im Kt. Luzern.

IV. „Nicht gerecht, aber gnädig."
Der scharfsinnige Denker und kirchen-

väterliche Staatsmann — gerecht will
er den armen Klosterfrauen und dem gu-
ten Volk nicht werde», aber gnädig
will er ihnen sein. — Was will er ihnen

denn gewähren, und aus was fürGründen?

s. Wast
Antwort gibt Hr. Dula mir dem zwei-

ten Punkte seineS Antrages, dessen merk-

würdiger Wortlaut folgender ist: „Der
„Regierungsrath ist ermächtiget, sofern die

„ehemaligen Klosterfrauen von Rathhau-

„sen ein daheriges Gesuch einreichen, ih-

„nen die eigentlichen Klostergebäulichkeiten

„in gegenwärtigem Bestände, sammt dem

„innert der Umfassungsmauer gelegenen

„Lande zur unentgeltlichen Bewohnung

„und Benutzung als Pensionäre, aber

„nicht als Korporation, für so lange zu

„überlassen, als der Staat darüber in

„anderer Weise für Staatszwecke nicht

„nothwendig verfügen muß." — Also:
1. Der Große Rath soll den Regie-

rungsrath ermächtigen, den Klosterfrauen

von Rathhause» nur die eigentlichen silo-

stergebäulichkeiten sammt dem innert der

Umfassungsmauer gelegenen Lande, und

auch das nicht etwa zum von nun an

unbestreitbaren Eigenthume, sondern aber-

mal nur zur Bewohnung und Benutzung

— freilich dann zur „unentgeltlichen! " —
zu überlasse».

2. Und in was für einem Zustande?
,,J>u gegenwärtigen Bestände!" Diese

„eigentlichen Klostergebäulichkeiten" sind

aber so entleert, daß die armen Kloster-

frauc» aus die Reparatur derselben we-

nigstens Fr. 6666 (andere Uebersied-

lungskosten nicht angeschlagen') verwenden

müßten, bevor sie diese Gebäulichkeiten

beziehen könnten. Hr. Dula sagt selbst,

„das Kloster ist gegenwärtig leer und

kann für keinen Staalszweck verwendet

werden. Ich weine, es liege nichts
daran, ob die Klosterfrauen in Schwyz
oder in Rathhausen beisammen wohnen;
denn der Staat erleidet dadurch g ar
keine Mehrausgabe und (fügt
er spottend hinzu) der Fortschritt keine

Hemmung! "

3. Und auf wie lange sollen die armen

Klosterfrauen das, woran jetzt dem Staate

nichts liegt, „unentgeltlich" benutzen

dürfen? Nur „für so lange, als der

Staat darüber in anderer Weise für
Staatszwecke nicht nothwendig verfügen

muß." Diese Nothwendigkeit hat
dann natürlich nur wieder der Staat zu

definiren; und es könnte dieselbe ihm
dann zumal eingetreten scheinen, wenn die

guten Klosterfrauen aus ihrer schmale»

Pension etwa 6666 Fr. auf die Repara-
tur der Gebäulichkeiten verwendet und so

wohnlich eingerichtet hätten, vaß ihm,
dem Staate, nicht mehr „nichts daran

liegen" könnte. Dann würden die Bie-

nen wieder aus ihren Zellen „hinausge-
bräukt," und die Staîilshnmmeln bekämen

abermal etwas zu schlecken.

4. Und unter was für Bedingungen

sollen die armen Klosterfrauen zum Ge-

nusse dieser staatlichen Gnade kommen?

Sie müssen erstens dem Regierungsrath

„ein d a h e r i g e s G e s u ch c i n r e i-
ch e n" — sie müssen die HH. Regie-

rungsräthe darum bitten. Zweitens müs-

sen sie durch dieses Bittgesuch und durch

die Annahme einer solchen Staatsgnade
ausdrücklich und faktisch erklären, daß sie

sich nicht mehr als wirkliche, sondern nur
noch als „ehemalig e" Klosterfrauen

von Rathhausen, nur noch als Staats-

„Pensionäre," nicht mehr als

„ K o r p o r a t i on " betrachten. Sie
müsse» gegenüber dem Staate sich, als
moralischer Persönlichkeit, das Todesur-

theil selbst unterschreibt», zu ihrer Auf-
lösung die Hand an sich selbst legen.

3. Aber auch, wenn die armen Kloster-
frauen sich zu einem solchen Akte herbei-

lassen, können sie vielleicht noch lange

warten, bis sie solcher Staatsgnade ge-

nieße» und in die halbzcrfallenen Mauern
ihres Klösterleins zurückkehren dürfen.
Denn Hr. Dula beantragt nicht, der Re-

gierungsrath soll vom Großen Rathe etwa

angewiesen und beauftragt — »ein, er

soll nur „ermächtiget" werden,
diesen Staatsznadeakt den Klosterfrauen

zu erweisen; wenn, wie und ob das zu

geschehen habe, das soll den Eventualitä-
ten, dem Ermesse» und Wohl- oder Uebel-

wollen einer administrativen Behörde an-

heimgegeben werden.

Das ist's nun, was Hr. Dula den

armen Klosterfrauen auf ihre und des

Volkes Bitten in Gnaden gewähren will
— weniger als ein „F ü n f l i v r e" —
im Grunde weniger als nichts!
Das werde, meint er, sie beide befried!-

gen; Klosterfrauen und Volk hätten, be-

hauptet er, nur darum die Restitution
des Klosters verlangt, um dann wenig-
stens die Rückkehr nach Rathhausen, wie

er sie beantragt, zu erobern.

Der Vorsteher des Kirchendepartements
und Volksfreund vergleicht hiebet Ab-

sissi» und Convent von Rathhausen und

die petitionirenden 14,816 Kantonsbürger
etwa einem Schachcrjuden, der für seine

schäbige Waare „einen N a p oleo n"
verlangt, aber sie dem, der ihm dafür

„einen Fün flivre" bietet, sogleich

fahren läßt, und den Fünflivre schmun-

zelnd einstreicht!

Besonders ergötzlich ist es nun aber,

auch noch zu vernehmen, aus was für
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Gründen die Dula-Rcde die vorbeschrie-
bene Staatsgnade de» Klosterfrauen von

Rathhansen genährt wissen will.
(Fortsetzung folgt.)

Errungenschaften ans dein Gebiete
des aarg. Staatskirchemechtes

von 1860 -1868.

II. Der Chriftcnlchrparagraph dcs neuen

Kirchgcmeiiidgcsetzcs vom 23. Juni 1868.

(Fortsetzung.)

„Die katholische Konfession ist gewähr-
leistet." Diese Grundbestimmung der aar-

gauischen Staatsverfassuug mußte gegen
über der Vergewaltigung kirchlichen Rech-

tes und kirchlicher Freiheit schon hundert

Mal angerufen werden. Der Christen-

lehrparapraph des neuen Kirchgemeinde-

gesetzes nöthigt, diese Vcrfassnngsbestim-

mung abermals anzurufen und die Frage

auszuwerfen, ob die katholische Konfession,

welche durch die Versassung gewährleistet

ist, nicht durch einzelne Gesetze mit Fü-
ßen getreten werden wolle, während doch

das Einzelgcsetz dem Grundgesetz nie-

mals widersprechen darf?
Man wendet vielleicht ein: durch den

8 14 wird die Gewährleistung der Kirche

nicht verletzt; er entzieht der Christen-

lehrvcrordnnng einfach den positiven Staats-
schütz vom lg. zurückgelegten Altersjahre
an. Dem Bischof bleibt es unbenom-

men, von sich aus die bisherige Christen-

lehrpflichtigkeit bis zum 19. Altersjahr
festzuhalten. Indem der Staat dem B>-

schos dies nicht verwehre, genügt er der

Versassung vollkommen.

Diese Einwendung ließe sich hören,

wen» der Bischof im vorliegenden Falle
nicht einen förmliche» Rechtsanspruch auf
den fernern Staatsschatz für die Aus-

rechthaltnng der bisherigen Christenlehr-

Verordnung besäße. Der Staat hat diese

Verordnung im I. 1894 nicht bloß pla-
zetirt, sondern förmlich genehmiget, und

nicht blos genehmiget, sondern ihre Voll-
ziehung durch die zivilen Behörden ga

rantirt. Der Staat hat dadurch der

Kirche für die religiöse Bildung der In-
gcnd durch des Mittel der Christenlehre
bis zum 19. Altcrsjahre seine Mstwir-
kung zugesichert. Diese Garantie gehörte I

bisher mit zum Bestände der katholischen

Kirche im Aargau. Kann nun die gesetz-

gebende Behörde dieses zu recht bestehende

Verhältniß einseitig aufheben, kann sie

ohne E i n v e r n e h m e n mit dem B i-
schos die eingegangene Verpflichtung be-

festigen oder modifiziren, ohne mit der

Verfassung in Widerspruch zu gerathen?

Zudem müssen wir zur richtigen Beur-

theilung dieser Frage das gegenwärtige

G e s a m m t v e r h â l t n i ß zwischen Kirche

und Staat im Aargan in's Auge fassen.

— Der angeführte Einwand läßt sich

vielleicht hören, wo die Kirche im Ge-

nuß ihrer unveräußerlichen Rechte und

Freiheiten ist, wo sie ihre Kräfte frei

entfalten, ihre Misston der Wahrheit un-

gehemmt erfüllen kann. — Ist dies der

Fall in einem Lande, wo Jahr für Jahr
staatskirchliche Gesetze und Verordnungen
erlassen werden? Ist die Kirche frei,
wo es vom Belieben des Staates ab-

hängt, ob und wie weit Papst und Bi-
schos ihr Hirtenwort an die Katholiken

richten dürfen? Ist die Kirche frei, wo

der biblische Religionsunterricht als Staats-
Monopol erklärt ist, indem er an den

Volksschulen von den Lehrern mit Aus-
schluß der Pfarrer ertheilt werden muß?

Ist die Kirche frei, wo die Anstellung
und Absetzung der Pfarrverweser, Kapla-
»eiverwesrr und Hülfspriester lediglich
Sache der Regierung ist? Ist die Kirche

frei, wo bei fast gänzlichem Mangel an

Hülsspriestern das Verbot besteht, irgend
einen außerkantonalen Geistlichen, selbst

aus derselben Diözese, zur Aushülfe bei-

zuziehen, so bald er das Unglück? hat,
dem Benediktiner- oder Cisterzienser- oder

Kapuziner-, geschweige dem Jesuitenor-
den anzugehören? Ist die Kirche frei,

wo die Pfarrer gezwungen sind, Juden-

ehe» und selbst Bigamien zum Aergerniß

des Volkes von der Kanzel, während des

sonntäglichen Hauptgottesdienftes zu ver-

künden? Ist die Kirche frei, wo dem

Pfarrer vorgeschrieben ist, rein liturgische

Handlungen selbst in solchen Fällen' vorzu-
nehmen, in welchen vermöge der Natur der

Sache und vermöge positiver kirchlicher

Vorschriften die Vornahme verboten ist?

(Feierliche Bestattung ungetaufter Kinder.)

Nein, wird man antworten müssen, in

einem solchen Lande ist die Kirche nicht

frei, sondern vielmehr im Zustand schmäh-

licher Knechtschaft!

Nun all die genannte Unfreiheit der

Kirche finden wir thatsächlich im Kanton

Aargau. Und daß die aargauische Staats-
gewalt auf der betretenen Bahn immer

weiter und weiter schreitet, beweist das

neue Gesetz über Organisation der Kirch-
gemeinden. Dieses Gesetz umsaßt Gegen-

stände, welche theils gemischter, theils
rein kirchlicher Natur sind. So der schon

erwähnte Christenlehrparagraph; so der

§ 13, welcher bestimmt, daß „ohne Ein-
willigung der Kirchenpflcge in der äußern

Anordnung des Gottesdienstes nichts We-
sentliches verändert werden dürfe." Hat
nun, wie man erwarten sollte, der Große

Rath oder die Regierung sich mit dem

Bischof oder der aa r g. G e ist l i ch-

keit vom Erlaß dieses Gesetzes in ir-
gend welches Einvernehmen gesetzt, haben

die Staatsbehörden wenigstens den Ge-

setzesvo r s ch l a g den kirchlichen Be-
Hürden zur Kenntnißuahme mitgetheilt?
Nicht von ferne!

Wo nur zwischen Kirche und Staat
ein solch' ungleicher Kampf besteht, oder

vielmehr, wo die Kirche gegenüber der

Allgewalt des Staates zur wehrlosen

Magd geworden ist, welche froh sein muß,

wenn sie mit den Brosamen, die vom

Tische ihres Herren fallen, ihr Leben

nothdürftig fristen kann: da hat die

Kirche alle Ursache, darüber zu wachen,

daß dieser Brosamen nicht immer weniger

werden. Ein solcher Brosamen war der

bisherige Staatsschutz für die bischöfliche

Christenlehrverordnung. Er sicherte der

Seelsorgsgeistlichkeit einen fortlaufende»

Einfluß auf die Jugend bis zu ihrem an-

getretenen 29sten Altersjahr. Wer möchte

behaupten, daß im Zusammenhalt mit
dem Gesammlznstand der Kirche durch die

Entziehung dieser Stütze die Gewährlei-
stung der katholischen Konfession nicht ein

neuer Faustschlag versetzt wird?
Wie verhält sich endlich dieser Chri-

stcnlehrparagraph selbst von der forma-
le» Seite, vor dem bloß staatsrechtli-

chen Forum, zur Versassung?
Der H 47 der aargauische» Verfassung

bestimmt: „Jeder Gesctzesvorschlag muß

einer zweimaligen Berathung unterworfen
werden. Der Gesetzcsentwurf soll vor
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der zweiten Berathung dem Volk in ge-

setzlicher Weise zur Kenntniß gebracht

werden."

Sind diese Vorschriften bei Erlaß des

neuen Kirchgemeindegesches beobachtet

worden? Wurde das Kirchgemeindegesetz

mit seinen Christenlehrparagraphen wirk-

kich einer zweimaligen Berathung unter-

zogen? Wurde der Geschesentwurf dem

Volke vor der zweiten Berathung wirklich

zur Kenntniß gebracht?

Der Entwurf für ein neues Kirchge-

meindegesch stund allerdings schon vor

Jahren auf den Traktanden des Großen

Rathes. Er wurde berathen im Jahr
1864 und schließlich nochmals am 23.

und 24. Juni 1868. Es ist aber wohl

zu beachten, daß der Entwurf von einer

Berathung zur andern durch den Regie-

rungsrath eine wesentliche Umwandlung

erfuhr, so daß der Gcsetzeseulwurf jedes-

mal, wenigstens in einzelnen wichtigen

Punkten, als ein neuer zu betrachten

war. Was speziell den Chnstenlehrpara-

graph betrifft, so ist derselbe völlig
neu. Die Großräthc sollen selbst über-

rascht gewesen sein, denselben zum ersten-
mal auf dem zum zweitenmal zu bera-

thcnden Gesetzesentwurf zu finden. Der

^ 14 wurde also nur einmal berathen.

Entspricht dies der Vorschrift der Ver-

fassung? Könnten auf diese Weise nicht

die wichtigsten Bestimmungen in der Form
eines Paragraphes zwischen der ersten

und zweiten Berathung in eine Gesetzes-

vorläge eingeschmuggelt werden? Wird
hiedurch nicht die Absicht der Verfassung,

übereilte und ungerechte Gesetzeserlassc

möglichst zu verhüten, völlig vereitelt?

Dies wäre in verstärkten! Grad der

Fall, wenn in abermaligem Widerspruch
mit der Verfassung ein Gesetzesvorschlag

vor seiner zweiten Berathung dem Volke

nicht zur Kenntniß gebracht würde? Wie

geschah es mit dem Kirchgemeindegesetz?

Der Verfasser dieser Erörterungen gehört

auch zum aargauischen Volk. Obschon

er sich aber mehrfach bemühte, zur Kennt-

niß des Gesetzesentwurfes zu gelangen,

blieb ihm derselbe eine unbekannte
Größe, bis er das Gesetz als ein end-

gültig beschlossenes in den Zeitungen

zu lesen bekam.

Der Christenlehrparagraph ist somit

nur einmal berathen worden; und vor
dieser einmaligen Berathung gelangte er

nicht zur Kenntniß des Volkes. Und

nun ist er da, und ijl so dieser Para-
graph nicht als ein Eingriff in das wohl-
erworbene Recht des Bischofs und in

den Willen des Volkes, als ein Eingriff
in die verfassungsmäßige Gewährleistung
der katholischen Kirche, und in die Vor-
schriften der Verfassung über die Erlas-
sungsart neuer Gesetze zu betrachten?

Doch Eingriff hin und her: der
Zweck i st erreicht. Der Einfluß
der katholischen Geistlichkeit auf die reli-

giöse Bildung der Jugend hat wieder

einen Stoß erlitten, die katholische Kirche

ist wieder um ein Gut ärmer, um eine

Stütz« schwächer geworden.

Wird nicht im Aargau seit Jahrzehn-
ten im Namen der Parität und Toleranz

unablässig darauf losgesteuert, den K a-

th oli z i s m u s auf d a s N ivau
des Protlstantismus zu se-

tzen? Die Nesormirten haben nur Welt-

geistliche, also dürfen die Katholiken auch

nur Weltgeistlicher sich bedienen. Die
reformtrten Pfarrer beerdigen die unge

tauften Kinder wie die getauften aus

gleiche Weise; also müssen es die katho-

lischen Pfarrer auch so macheu. Die Chri-
stenlehrpflichtigkeit hört bei den Rcsormir-
ten mit der Konfirmation im 16. Lebens-

jahraus; also darf sie bei den Katholiken

auch nicht über das 16. Jahr hinausge-

hen. Die Nesormirten haben nur vier

gebotene Feiertage, also haben die Katho-
liken an ihren neun Feierlagen noch mehr

als genug, wenn auch für „eiumal" die

Abschaffung von 8 Feiertagen genügen

kann. — Geht das nicht prächtig vor-
wärts? In der That ist das Nwelli-
rungswerk bereits so weit vorgeschritten,
daß man von Staatswegen schon an der

Verbindnngsbrücke zwischen den Ufern
des Protestantismus und Katholizismus
arbeitet: nämlich an der Herausgabe ei-

nes für b ei d e Konfessionen gemeinsamen

biblischen Lehrbuches/
Ob die Ausführung dieser kühnen Idee

schon an der Zeit ist, bezweifeln wir.
Aber das ist sicher: wenn es so fortgeht,
so können wir es noch erleben, daß das

Ideal des aargauischen Kultus- und Er-
ziehungsministeriums sich verwirklicht: in

der Gestalt einer aargauischen National-
oder richtiger gesagt, — Kantonal-
ki r ch e.

Staatsrechtliches Rezept der

Freimaurer.

Als voriges Jahr die zioilisirte Welt
durch die Ermordung des Kaisers Maximi-
lian von Mexiko in Aufregung versetzt war,
da hat das frankfurter Journal ," ein

notorisches Maurer- und Judenblatt, dem

bluttriefenden Logcumanne Juracz un-
ter anderm wörtlich nachgerühmt:

„Juarez, der Barbar, wie ihn der

,,Moniteur" nennt, gestattete vollkommene

„Religionsfreiheit, trennte die Kirche voll-

„kommen vom Staate, dem er natürlich

„das Oberaufsichtsrecht über alle Reli-

„givusgesellschaften wahrte; er hob alle

„Klöster auf und erklärte deren Vermögen

„für Staatsgut; er trennte die Schule

„von der Kirche vollkommen, stellte die-

„selbe unter Aufsicht des Staates, führte

„die bürgerliche Ehe ein mit der bürger-

„lichen Slandesbuchführung; er ver-

„ordnete ferner, daß alle religiösen Kör-
„Verschaffen keinen Grundbesitz haben,

„keine klerikalen Abzeichen tragen dürfen,

„verbot alle Auszüge und Prozessionen

„außerhalb der Kirchen, erklnne die Kirch-

„Höfe zum Eigenthum der politischen Ge-

„meinden. Zuletzt gestaltete er nur den

„bürgerlichen Eid und schaffte das Paß-
„wesen ab. Es sind das alles Einrich-

„tungen, nach welche» viele Staaten,
„welche man zu den gebildetsten zählen

„möchte, noch lange Zeit vergeblich ver-

„langen werden."

Zu dieser Auslassung des .Frankfurter

Journals" machen die ,Hist.-polit. Blät-
ter" von München HHeft 1. Juli 1868)
die triftige Bemerkung; „Hier ist der

Vertilgungskrieg, den die Schreckensmän-

ner der ersten französischen Revolution
wider das positive Christenthum vermit-

telst Blut und Eisen, aber ohne dauern-

den Erfolg geführt, zu einem st a als-
rechtlichen Rezepte verdünnt, durch

dessen Anordnung die Kirche auf un-

blutigen und scheinbar gesetzlichen Wegen

allmälig, aber für immer und ewig ver-

tilgt werden soll. Die Epigonen eines

Robespierre, Saint Just und Marat
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lieben die Guillotine, die Füsilladen, Noya-
den und republikanischen Hochzeiten nicht.

Meine Frage lautet aber nur: hat der

rothhäutige Gentlemann jenseits des

Ozean das Rezept seiner Volksbeglückung

aus Europa überkommen, oder sind viel-

mehr die Schildhalter der neuen Aeren

auf unserm Continent bei ihm im die

Schule gegangen?" —

Wochen-Chronik.

Der Schweizer Pins-Verein
wird in Wyl eine freundschaftliche Auf-
nähme finden. Da derselbe dieses Jahr

zum ersten Mal in der östlichen
Schweiz tagt, so ist eine um so zahlrei-

chere Betheiligung zu erwarten. Wie wir.

vernehmen, wird in Wyl Vorsorge ge-

troffen, daß bei 399 Personen Nacht-

quartier finden können.

>— Das ,Gornalc di RomcL veröffent

licht eine Erklärung, in welcher sich die

Negierungen des Kirchenstaats und der

Schweiz für ihre Landesangchöngen ge-

genseitig dieselben Vortheile im Waaren-

verkehr versprechen, wie sie den meistbe-

günstigsten Staaten zukommen. Diese

Verpflichtung 'ritt von heute an in Kraft
und ist auf fünf Jahre gültig.

Wsthum Wasel.

Se. Gn. der Hochwst. Bischof
von Basel hat den Regierungen an-

gezeigt, daß er an die Stelle des ver-
' storbenen Hochw. Hrn. Girardin in

St. Ursilz zu einem nichtresidirenden Dom-

kapitular des Standes Bern den Hochw.

Hrn. Pfarrer Saue y in Les Vois er-

nannt habe.

Solothurn. Hr. La n d a m m a nn
und Ständerath Vigier soll in der

Sitzung der eidgenössischen Räthe erklärt

haben, daß die katholischen Kantone nur
die Bischöfe und nicht den p äp stli-
chen Geschäftsträger als Mittels-
Person in ihrem Verkehr mit dem Papste
anerkennen. Wenn Hr. Stän der aih
Vigier sich an Hrn. L a n d a m ni a n n

Vigier wenden will, so dürfte Letzterer
im Fall sein, den Ersteren aus den So-
lothuiner Protokollen, seinen eigenen Pa-
Pieren, eines Andern zu belehren.

Hr. Ständerath und Bankdirektor

Kaiser erklärte im Ständcrath, daß

die Geistlichen, da sie nicht militärpflich-
tig, auch nicht stimmfähig sein sollten.

Allein die Geistliche» zahlen die Militär
Enthebungsgebühr so gut als andere

Bürger, die nur mit dem G eld s ack

ihre Milizpflicht erfüllen; sie leisten Feld-

paterdienste wie die Aerzte die Sauitäts-

dienste; und zudem: sind die Lehrer
ebenfalls nicht militärpflichtig und doch

stimmfähig. Wo bleibt die gleiche Elle?
Das katholische Solothurnervolk

dürfte Grund genug haben, steh über die

Voten seiner Stellvertreter in den eidge-

»össischeiy Räthen etwas mehr zu erkun-

dige», als dies bis dahin geschah.

Zug I» der schon 1869 eingeweih-

ten Pfarrkirche zu Unter-Aegeri be-

finden sich noch keine Stationstafeln.

Oft und viel hört man über den Man-

gel klagen. Nun wurde von einem

wohlthätigen Jemand das schöne Aner-

bieten gestellt, fragliche Kreuzweg Bilder,
die circa Fr. 1499 kosten würden, anzn-
schaffen, wenn dagegen die Kirchgemeinde
deren Anbringung, — was gewiß keine

besondere Ausgabe erforderte — auf sich

nähme. Was geschieht? A» der deß-

halb abgehaltenen Gemeinde wurde her-

ausgetrüllt! Wir wollen die Schenkung

des Kreuzwegs Christi nicht — so mel-

det das ,Volksblatll.

Bern Die ^(Zmsuzttk Purassionno"

bringt noch immer Adressen aus den ka-

tholische» Kantonen, welche das Vorgehen
der Bern er Regierung gegen die

katholischen Lehrschwestern mißbillige».
Die neueste» Adressen sind ans

Sitten, Kt. Wallis,
Steinen, „ Schwyz,

Lowerz, „
Küßnacht, „ „
Dieselbe ladet die Jurasster ein, die

Piusversammlung in Wyl zu besuchen

und da den katholischen Brüdern Dank

für die Theilnahme zu bezeugen und zu-

gleich Trost in den Leiden zu suchen.

Jura. I» der jurassischen Lehrschwe-

sternfrage hat sich der moderne L i-

beralismus genau so bewährt, wie

ihn der würdige Bischof von Ketteler

schon vor zwei Jahren gezeichnet hat.

„Es kann darauf nicht oft genug auf-

merksam gemacht werden," sagt er, „der
moderne Liberalismus ist Absolutismus,
der diametrale Gegensatz zu jeder wahren

Freiheit, Absolutismus der schlechtesten

und entwürdigendsten Art."
„Der moderne Liberalismus hat im-

mcr zwei Seiten und benutzt bald die

eine, bald die andere; je nachdem es

das Interesse der Partei mit sich bringt.
Er sagt uns: Er begünstige die Freiheit.
Wenn wir ihn nun beim Wort halten

und auch für Religion und Christenthum

Freiheit fordern, so macht er Plötzlich

durch einige geschickte Wendungen alle

Konsequenzen des äußersten Absolutismus

gegen uns geltend. Wenn wir dann aber

die Staatsgewalt und ihren Schutz für

irgend eine Interesse der Religion und

Sittlichkeit in Anspruch nehme», so sogt

er uns wieder, er sei liberal und müsse

die persönliche Freiheil achte».")')

WistHnm St. Hallen.

St. Gallen. Hr. H » » ger b ü h le r,
welcher im Nationalrath gegen die ka-

tholische» Jurasster und die Lehrschwe-

stern loszog, will einen Dr o h b r i es er-

halten hoben. Drohbriefe sind immer

verwerflich. Das ,Neue TagblatP be-

merkt servers, es könne hier von Rache

keine Rede sein. „Die Rache braucht

Hrn. Hungerbühler nicht mehr zu errei-

chen, sie hat ihn schon: denn wer nur

mehr solche Thaten auszuführen vermag

und sich selbst derselbe» in der Presse

rühmen muß, ein solcher Mann ist gewiß

zu bedauern genug, da braucht's keine

weitere Rache.— Wie die armen abwesen-

den Klosterfrauen behandelt der gleiche ^

edle Herr das Volk in der Presse. Er

berichtet nämlich über die demokratischen

Bewegungen im Kanton Bern, Zürich
und Thurgau und sagt, überall sei

eine gewisse Stille eingetreten, denn na-

türlich: ^Omrio Animal post ooituua

triste!" Die volkslhümlichen Bewegn»-

gen sind also dem Herr» Hungerbühler

gleichbededeutend mit „viehischer Hurerei!"
Abscheulicher ist wohl noch selten in einem

öffentlichen Blatte geschrieben worden,

und das kann auch nur ein „Katholik,"

»JÜ das Gesetz das öffentliche Gewissen."

vonBischofKetteler 1866. (,Luz.-Ztg/Nl,263.)
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der sich selber rühmen muß, er habe

5/j Stunden in einem der Mehrheit nach

protestantischen Rathe gegen die Duldung
der katholischen Lehrschwestern gesprochen,

— Und solche Leute reprâsentiren das

St. Gallische Volk in den eidgenössischen

Räthen!

Vom Zürchrrsce. (Brief.) Als ich

neulich die Bitte für Unterstützung der

innern M'ssion in der ,Kirchen-Zeitung^
gelesen, kam ich auf den Gedanken, in
dem 4. Jahresbericht des Missionsvereins
nachzusehen, wie sich der Kanton St. Gal-
lcn an der innern Mission betheilige,
und zu meiner nicht geringen Verwunde-

^ rung stellte es sich heraus, daß viele

große Pfarreien bis jetzt gar kein Rap-
pen an diese Mission beitragen.

Nun habe ich auch das Verzeichnnß
der Katholiken, die z. B. in der Station
Pilgersteg niedergelassen sind, durchgan-

gen und gefunden, daß weit über 100
Katholiken nur in dieser Station aus
dem Kanton St. Gallen sind und

zwar vorzüglich aus dem Seebezirk, Ga-
ster und Sargans und daß gerade die

Pfarreien, welche die größte Anzahl Nie-
dergelassene in der Missions-Station ha-
bcn, entweder keinen Beitrag geleistet,
oder nur einen Kleinen.

Gehen wir hinauf in das gesegnete

Sarganserland, so finden wir nur die

einzige Pfarrei Flums mit 50 Franken
Beitrag, und doch hat es gar Viele aus

diesem Bezirke, die in den Missions-Krei-
sen am Zürchersee ihr Auskommen su-

chcn, ich könnte nur aus einer Gemeinde

mehr als ein Dutzend mit Namen an-

führen, wenn mau es verlangen würde.
Aber von einem Beitrag an die innere

Mission war da bis jetzt keine Rede. Die
Liebe fragt zwar nicht nach dem Vater-
lande, aber die Billigkeit sagt, es wäre

am rechten Ort, wenn die Gemeinde die

Ihrigen nicht vergessen würde.

Der göttliche Heiland sagt: Arme habt

ihr immer bei Euch; so geht es mit den

Rhcinthalcrn, die trifft man auch überall;
aber was werden die Fürstenländer sa-

gen, wenn ich Ihnen hiemit berichte, daß

auch sie ihre Repräsentanten im Zürich-
gebiet haben, und ebenso die Toggcnbur-

ger, und daß diese St. Gallischen Be-

zirke in den Stationen besser vertrettcn

sind, als im Beitragsverzeichniß?

Es ist aber jetzt noch Zeit, Beiträge

zu sammeln, auf daß im nächsten Iah-
resberichte der Inländischen Mission die

Pfarreien des Kantons St. Gallen
ehrenhaft dastehen, indem man zeigt, daß

man nicht nur benützen, sondern auch mit-
wirken will.

Kiststum Kstur.

Uri. (Bf.) Immer mehr zeigt sich

bei uns der Priestermangel. Die wich-

tige Curatkaplanei Meyen mit ihrer schö-

neu neuen Kapelle wird auf September

ebenfalls ihren vieljährigen Hochw. Hrn.
Curatkaplan Franz Anton Arnold verlie-

ren, der, sein nahendes Alter bemerkend,

übrigens geistig hellauf und fröhlichen

Gemüthes, auf den ruhigern Posten von

Zumdorf überzusiedeln sich entschlossen

hat. Man sagt, daß die ledige Kaplanei-
oder Helferpfründe im Dorfe Waffen
durch Hochw. Hrn. Aloys Uhr, früher
Professor in Altdorf, besetzt werde; man

kann der Gemeinde zur Wahl nur Glück

wünschen.

Schwyz. Küßnacht. Die am 26.

versammelte Kreisgemeinde hat dem

Hochw. Herrn Pfarrer Risi für seine vielen

Bemühungen um die nunmehr beendigte

Kirchenreparatur einstimmig den wohl-
verdientesten Dank ausgesprochen. Herr
Pfarrer Risi machte darauf die Mithei-
lung, daß zur Erstellung eines harmoni-
schen Kirchengeläutes der Umguß zweier
Glocken nothwendig sei, daß aber die

Kosten hiefür von 2000 Fr. durch frei-
willige Beiträge schon gedeckt seien.

Einsiedeln. Der ,Bunt/ er-

klärt, daß das jüngst durch alle Blätter

gegangene Gerücht betreffend Werberei auf

Unwahrheit beruht. Die Person, um welche

sich das Gerücht dreht, ist ein junger
Graf Tattenbach aus München, der in
Amerika etwa Jahre gereist hatte
und nun wegen besonderen Familienver-
Hältnissen sich in Einsiedeln im Gasthaus

zu den drei Herzen aufhält. Derselbe

bezieht durch Vermittlung des Hrn. Rek-

tor U. Gall. Morel von seiner Familie
Gelder, steht aber in keiner andern Rela»

tion zu dem Kloster und hat mit päpst-

lieber Werbung nicht im entfernteste» zu

Wstyum Lausanne.

Freiburg. Herr Professor Näff hat
die Stelle eines Bibliothekars in St.
Gallen angetreten. Wir können nicht um-

hin, sagt die ,Freib.-Zeitung/ unser tie-

fes Bedauern auszuspreche» über den

Verlust, den das Kollegium St. Michael
durch diesen Weggang erleidet. Zuerst
allein als deutscher Professor am Kolle-

gium ist es hauptsächlich seinem Talente,
seiner Energie und Opferwilligkeit zu

verdanken, daß das deutsche Gymnasium
in kurzer Zeit so blühenden Aufschwung

nahm, welcher Zöglinge aus allen Gauen

unseres schweizerischen Vaterlandes nach

Freiburg zog.

Gesffnische Wsthnmer.
Tcssin. Der „(lreciento dultcilico"

fordert in einem gründlichen Leitartikel

die Katholiken des Kantons Tessi» auf,
in Masse dem Piusverein beizulretcn.

S
A 5

Berichte aus der Protest. Schweiz.

Thurgau. Die evangelische Synode
betont in ihrer Eingabe an den Ver-
fassungsrath nachstehende Wünsche:

1) Der Verfassungsrath wolle nicht

die schlechthinige Trennung von Kirche

und Staat, wohl aber die freiere und

klarere Stellung beider Landeskirchen zum

Staate unter dessen Oberaufsicht als

Grundsatz annehmen, in dem Sinne, daß

die volle Glaubens-, Gewissens- und

Kultusfreiheit gewahrt sei und Niemand

um seiner religiösen Ueberzeugung willen
in seinen bürgerlichen Rechte» beschränkt

oder von irgend welcher Seite belästigt
werde. Die evangelische Kirche möge eine

volksthümliche Repräsentation in Gestalt
einer von den Kirchengemeinden ganz frei

gewählten Synode erhalten.
Ueber die Wahlart und das R.präsen-

lationsverhältniß soll nichts in die Ein-

gäbe an den Verfassungsrath aufgenom-

men werden; dagegen werden für die

neue Synode folgende Kompetenzen ge-

wünscht: u. Wahl der kantonale» kirchli-

chen Exckutivbchörde (Kirchcnrath), ki. Be-

schlussesrecht in rein kirchlichen Dingen
unter dem einfachen Visum des Staa-
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tes, e. Beschlussesrecht iu gemischt kirch-

liche» Dingen unter Oberaufsicht und

Sanktion des Staates.

2) Die kirchlichen Korporatiousgüter
bleiben ihren Zwecke» garantirt. Der
Staat leiht der Kirche für die Vollzie-

hung der von ihm anerkannten kirchlichen

Verordnungen seinen Schutz.

Z) Die Kirche besorgt, wie biSher
das Armenwesen nach Maßgabe des

Gesetzes.

4) Die Schließung der Ehe möge nach

den bisherige» Gesetze» stattfinden, doch

soll die Civilehe für alle fakultativ und

durch keine kirchliche» Gesetze eingeschränkt

sein.

5) Mit der Führung der Civilstands-
Register mögen auch fernerhin die Pfar-
rer betraut werdeu.

si) Es soll hinfort nur das Kirch Ein-

wohner-Prinzip gelten.

7) Endlich setzt die Synode voraus,
es werde der h. Verfassungsrath nur die

Grundzüge der künftigen Kirchenverfassung

feststellen, die eigentliche Organisation
der evangelischen Kirche soll dagegen der

sreigewählten Volkssynvde selbst, bezie-

hungswe'se ihrer ersten Versammlung, un-
ter Sanktion des Staates überlassen

bleiben.

Kirchenstaat. Rom. Als „Symptome,
welche das Bevorstehen wichtiger Ereig-
msse ankündigen," werden folgende ge-

nannt. „Die Werbungen in Italic» sind

gleichbedeutend mit einer Erhebung der

republikanischen Partei. Aus den römi-
scheu Staaten wandern, der Abschaum

der letzten Revolten, junge Leute aus,
welchen die Mildherzigkeit des Papstes
die Rückkehr hieher gestaltet hatte; die-

selben begeben sich zu den in den Grenz-
städte», wie Terni, Narni, Spzleto, Fo-

ligno, Orvieto, R'.eti w., errichteten hre-

Pulikanischen) Werbebureaux. Große Vor-
rathe an Lebensmitteln für die päpstliche

Armee und für eine französische Expedi-
tions-Armee werden herbeigeschafft. Das
Material der französischen Artillerie wird
nach und in Civita-Vccchia zusammenge-

häuft. Endlich hat Frankreich an die

Päpstliche Regierung das Ersuchen ge-

richtet, die Fortifikationen Rom's schleu-

nigst zu armiren." Ferner beabsichtigte

man, für die Zouaven eine fünfte Dc-
bot Kompagnie zu errichttu, indem die

vier bestehenden bereits sämmtlich drei-
bis vierhundert Mann zählen.

Oesterreich. Kardinal A nto nel l> hat
die Note Beust's sofort beantwortet. Der
päpstliche Staatssekretär spricht erstlich

darüber sein Bedauern aus, daß die

Räthe des Kaisers die bewußten Schritte
nicht zu unterlassen wußte». Weiters
wird dem kaiserlichen Kabinete die Ver-
sicherung ertheilt, daß der päpstliche Stuhl,
soweit es sich uur immer mit seinen

Pflichten vereinbaren lasse, Alles ausbie-

ten wolle, um unliebsame Kollisionen

fernzuhalten, und Alles unterlassen werde,

was der österreichischen Regierung Schwie-

rigkeiten bereiten könnte. Der Haupt-
punkt b.trifft den Vorwurf, daß Rom

sich in die innere Gesetzgebung Oesler-

reich's mische. Kardinal Antonelli crwie-

dert hierauf, daß eine solche Einmischung
dem heiligen Stuhle zu allen Zeiten

fremd geblieben; daß eS aber zu den

heiligsten Pflichten des Papstes zähle,

überall die Grundlehren der Kirche und

die Würde der heil. Sakramente aufrecht

zu erhalten."
Den „Débats" wurde aus Rom nach

der Abreise des Hrn. v. Meysenburg

wohl etwas voreilig geschrieben, man

dürfe in Folge der gewechselten Kundge-

bungen den Bruch der diplomatischen

Beziehungen zwischen dem Vatikan und

dem Wiener Kapinet als eine ausgemachte

Sache ansehen.^

Persoual-Chronik.
Ernennungen. sLuzern.j Der Regie-

rungsrath wählte zum Professor der Theolo-
gte den Hochw. Hrn. Snbregens Lütolf in

Solothurn und zum Strafhauspfarrer den

Hockn». Hrn Kaplan Egli in Littau.
sA a r g a u.j Die Gemeinde E h r e n din-

gen hat ihren bisherigen Pfarroerwescr, Hochw.

Hrn. Joseph Anton Kälin von Einfie-
dein, zum Pfarrer gewählt.

R. I. sUrstj Die frühe Morgenstunde des

vorletzten Sonntags brachte zunächst der Ge-

meinde Schattdorf, aber auch dem ganzen

Lande einen großen Verlierst, indem der Hort w.

Herr bischöfliche Co m missarius und Pfar-

"I Man versichert, daß Se. Maj. der Kaiser

von Oesterreich den Papst ersucht habe, den

apostolischen Nuntius nicht aus Wien abzu-

berufen. tzAnm. d. Schweiz. KZ.)

rer Ambros Furrer von dein Allmacht!-

gen in das bessere Leben abgerufen wurde.
Der Verewigte gehörte einer achtbaren Familie
aus der Gemeinde Erstfeld an und wurde
1835 zum Priester geweiht. Als im Jahre
1836 die Gemeinde Altoorf den Hochw. Hrn.
I. P. Elmauthaler zum Pfarrer wählte, folgte
der junge Herr A. Furrer diesem in der

Pfarrstelle von Flueien, welche er bis zum
Jahr 1851 mit erprobtem Seeleneifer und lie-
bender Sorge für die Armen bekleidete.

Von der Gemeinvc Sebattdorf an ihre seit
Monat.« verwaiste unv in. Innern durch ört-
liche Mißhelligkcit zur Zeit entzweite Pfarrei
berufen, glückte es ihm, unter Gottes Beistand
nicht nur vas wohlverdiente allgemeine Zu-
trauen zu erwerbe», sondern auch die bei sei-
ncm Antritt waltenden Differenzen vergessen

zu machen oder auszusöhnen. Bei des Hochw.
Hrn. Commissarius I. Joseph Gysiers sel

eintretender Kränklichkeit wurde Hochw. Herr
A. surrer ihm als Beistand im Commissariatc
vom Hochwst. Bijchofe in Chur gegeben und
nach dessen Ableben im Jahr 1861 auf Vor-
schlag des w. w. Landrathes zum bischöflichen
Commiffalius gewählt, welche beschwerlich-
Würde der Selige bis an sein Lebensende be-
kleidete.

Der Verewigt- war ein sehr gebildeter und
gewissenhafter Priester, guter Kanzelredner,
frommen und bescheidenen Sinnes, daher er
auch die Liebe seines Bischofes, die Hochschä-
tzung seiner HH. Amtsbrüder und die Hoch-
achtung der Gemeinde und aller, die ihn kann-
ten, in großem Maße genoß. Hr. A. Furrer
drängte sich nicht hervor, wurde er aber an
einen Posten gestellt und war er sich seiner
Aufgabe bewußt, so war er ein fester Mann
und wußte und that, was seine Pflicht war.
Die Verehrung der seligsten Jungfrau und
Gottesmutter Maria pflegte der Selige mit
Vorliebe und war für Schattdorf, diesem ma-
rianischen Gnadenorte, so recht geeignet. Die
Maiandacht wurde unter ihm schon längere
Zeit gepflegt; auch die Herz Maria-Bruder-
schaft unter ihm eingeführt.

Schon wiederholte Krankheitsanfälle ließen
für das theure Leben besorgt sein, als seit
einigen Monaten sich sein Befinden verschlim-
inerte und immer hartnäckiger sich die Krank-
heit, ein Lcberleiden, zeigte, schüttelten die

Aerzte bedenklich den Kopf und leider nicht
ohne Grund. Letzte Woche wurde der Kranke
mit den hl. Sterbsakrameuten versehen, doch

trat der Tod erst Sonntag in der Frühstunde
ein, wie er wiederhalt die Erwartung aus-
sprach, auf Sonntag werde der Herr ihn rufen.

Die Trauer der Gemeinde um den hinge-
geschiedenen Seelenhirte», dessen Beerdigung
unter zahlreicher Theilnahme der Pfarrkinder,
aber auch sehr vieler Hochw. Geistlicher und

mehrerer Regicrungsmitgliet er u. s. w. am

Montag den 27. Juli stattfand, bewies die

Wahrheit dessen, was anfänglich ist gesagt

worden, Herr Ambros Furrer genoß die allge-
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meine Hochachtung und die Liebe der Gemeinde,

Die Grabrede hielt Hochw. Hr. Pfarrer Jo-
hann Elmauthaler in erbauender Weise und

trostbringendem Sinne. Im Jahre 1399 ge-

boren, zëhlte der Verewigte jetzt 59 Jahre.
Der gute Hausvater wird ihm den Lohn eines

getreuen Knechtes geben, wohl ihm, daß ihn
der Herr bereitet fand, er wird ihn über viele

Güter setzen!

sThurgau.s Am 31. Juli starb Hochw.

Herr Meinrad Steinau er, gebürtig von

Einsiedeln, früher Mitglied des Klosters Kreuz-

lingen und seit dessen Unterdrückung Kaplan

in Arbon, erst 53 Jahre und 4 Monate alt.
Er war ein äußerst dienstfertiger Priester und

Wohlthäter der Armen. Seine geistlichen Mit-
brüder bedauern sehr seinen frühen Hintrilt.
Sie ehrten sein Andenken dadurch, daß sich

mehr als dreißig bei seiner Beerdigung ein-

fanden.

Vom Büchertisch.

Folgende ausgezeichnete Werke der ka-

tholischen französischen Literatur sind in

deutscher Bearbeitung soeben erschienen:

1) IN von Ravlgnan's, 8, 3., Kon-
fercnzrcdcn, gehalten zu Besanxou in
der Adventzeit.

2) von Ravignan's, 8. 3., Geist-
liche Unterredungen, gehalten zu Paris
vor dem Marien-Verein, Zwei Band-
chcn. Die deutsche Bearbeitung an dem

Werke ist von M. von H. autorisirt und

der Erlös derselben für den hl. Vater
bestimmt (Schaff hau sen Hur ter),

3) Das Leben des Christen in Je-
sus Christus von Monsignor de Scgur.
Dernsch überseht von lN Bonifocius,
0rà. (lap.

4) Die Freimaurer, was sie sind,

was sie thun und was sie wollen von

Msgr, de Segur, autonsirte Uebersetzung

(2te Auflage,)

Die beiden Schriften Segur's sind bei

Kirchheim in Mainz erschienen.

Für den hl. Vater und
die MMiche Armee.

Von 13 Pfarreien des Kapitels Hochdorf,

Kt. Luzern Fr. 597. 77

Von der kathol. Kirckgemeinde

Vischofszell „ 139. —

Liebesgabe der Pfarrgemeinde
Schüpfheim „ 49. —

Von der Pfarrei Hermetsckwhl „ 13. —

Uebertrag laut Nr. 39 : „ 13,499. 91

Fr. 14,271. 68

Inländische Mission.
1, Gewöhnliche Vereins-Beiträge.

Aus der Pfarrgemeinde Brislach Fr, 29. —
Durch Hochw.' Pfr. Elmiger in

Schüpfheim:
Liebesgabe der Pfarrei „ 39. —

Durch Hochw. Dccan Lütinger
von der Pfarrgcmeinde Rap-

perswyl „ 121. —

Durch Hochw, Pfr, Elmiger
von Ungenannten „ 29. —

Von der Realschule Rapperswhl „ 6. —
Durch Hochw. Hr. Kaplan Falk

in Goßau „ 39. —
Uebertrag laut Nr. 31 „ 14,387. 33

Fr. 14,614 33

II. Mi ssi o n s f o n d.

Durch Hochw. Spitalpfarrer Schnpder in

Luzern Von Hrn. A. M. ein Bankschein

von Fr. 269, —

Uebertrag laut Nr. 29: 1392. —

Fr. 2962. —

Soll nach dem Wunsche des Spenders
sparer an eine neue katholische Kirche in der

Diaspora znr Gründung eines Kirchenfonds
ausgehändigt werden.

Schweizerischer Pins-Verein.
Empsangs-Lcscheinigiing.

n. Jahresbeitrag von dem Ortsvereine

Eschenbach HSt. Gallen).

Für die kathol. Kirche in Viel.
Von einer Wohlthäterin sv. G.) in Soloth,

Fr. 59. —

Offene Korrespondenz, Die Einsendung

„Kirche und Staat im Hinblick auf das Concil"

wird verdankt und nächstens benützt.

Alte und Neue Welt.
(Iklustrirte katholische Monatsschrift zur

Anterhaltuug und ZZetehrung.)

Inhalt des 11. Heftes.

Die Orgel, von Uhland. — Der Verlorne

Sohn, von L. A. Ohorn. — Girafe und Quesal,
von August Linde. — Die Herrin des grauen
Hauses, von Eugen Rheinstein. — Rafael

Sanzio, biographische Skizze von Venanz
Müller. — Aus dem fernsten Osten, von H.
Werner. — Wie man in Paris reich wird. —
Der unverbrennliche Mann. — Die Karten-

legerin. — Unter der Erde. — Schillers
Kampf mit dem Drachen, von vr. Matzner.-
Allerlei, Rebus und Illustrationen.

S ch ö u b r u n n,
auf dem

Menzingerberge, Kt. Zug, Eisenbahnstation Zug.
Telkgraphenbüreau in dcr Anstalt.

Kaltwasserkuren, Dampfbäder und Dampfdonchen, Molken- und klimatische
Kuren. — Geschützte romantische Gebirgsgegend, 679 Meter über Meer. Bad-
einrichtungcn nach neuester, bester Construktion. Näheres durch Prospekte.

v'> âsMAf/à.

L.. Höekle-Zeyuin,
Ackm - OiMMlà- unc! Dmnneàn - Kmàmg

in Hololàì'n,
emxlieblt soin krisob srriobtstes ba--vr à 'bit. Iloà'iiràiAon keistliobkeit
nnà boobl. Lirobenvvrsìânàen von Rab nnà bern, Kan? bosonàsrs beim Le-
snobs àer bisoböllioben kssiàsnWtaàt, knr alls klroblieben Lsànàisse in
stzàKsreobtsn àskiibrnnKen nnà naeb kirobUober Vorsebrikt In unerkannt
soUàsn Stolken, ans îrankràb nnà Uo.ulsoblunck ?n àen billigsten brsisen,
in dolàstiekereien nnà Lrooat-blervsbsn, sorvie in 8eiàsn, Ilaìbseiàen nncl
lsinsten Vollkn-Uamasten, in mittelalterlioben, ràiseben nncl gervvbnliebsn
Normen; sorvis eins àcvabl von Lirebensxàen, liliorlo nnà broàìkrte,
leinene nnà banmvollens, in allen breiten; ebenso Loràen nnà branden,
big soliàsn nnà allgemein beliebten Llsobblninon bestens elntzt'sblenâ,
rvsràen anob alls Lsxaratnrsn in baramsnten nnà 9rnamontsn bestens er-
stellt nnà besorgt. 5

Druck und Expedition von ik. Schwevdimanv in 8okuihuru.


	

